
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 MGSV Begriffsbestimmungen
 MGSV - Massengutschiff-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Begriffsbestimmungen

 

§ 2. Im Sinne dieser Verordnung gilt als

1. „Massengutschiff“:

a. ein Schi , das als Eindecker mit oberen Seitentanks und Hopper-Seitentanks in Laderäumen gebaut wird und in

erster Linie dafür bestimmt ist, Trockenmassengut in loser Schüttung zu befördern (Massengutschiff);

b. ein Eindeck-Seeschi , das über die ganze Länge des Ladebereichs mit zwei Längsschotten und Doppelboden

ausgestattet und dazu bestimmt ist, lediglich in den mittleren Laderäumen Erzladungen zu befördern

(Erzfrachtschiff);

c. ein Tankschi , das dazu bestimmt ist, Öl oder Massengut in fester Form zu befördern (kombiniertes Tank-

Massengutschiff);

2. „Trockenmassengut“ oder „festes Massengut“: fester Stoff, weder Flüssigkeit noch Gas, der aus einer Mischung von

Teilchen, Granulat oder sonstigen größeren Sto bestandteilen von üblicherweise einheitlicher Zusammensetzung

besteht und der unmittelbar ohne Verwendung von zusätzlichen Behältern in die Laderäume eines Schi es

geladen wird;

3. „BLU-Code“: Der im Anhang der IMO-Entschließung A.862(20) vom 27. November 1997 enthaltene Verhaltenscode

für das sichere Be- und Entladen von Massengutschiffen.
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